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Antrag Nr.6  

(siehe Antrag vom 8.11.09) 

 
 
 
Änderungsantrag zur Vorlage XVI/479  

 

Der Ausschuss für Jugend, Bildung, Sport und Kultur und der Verwaltungsausschuss 
der Stadt Barsinghausen mögen beschließen: 
 

1. Der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Barsinghausen und dem Verein 

Calenberger Cultour & Co. e. V. von 17.12.2008 bleibt bestehen. 

2. In den Haushalt wird an der Haushaltsstelle 33200.570000.8 der Betrag von 

10.000,00 Euro eingestellt. Diese Mittel sollen dazu dienen, das kulturelle 

Musikangebot Barsinghausens auszuweiten und zur Defizitabdeckung von 

gemeinnützigen Kulturbetreibern wie z. B. dem Verein Calenberger Cultour & 

Co. e. V. oder dem Kulturzentrum Barsinghausen eingesetzt werden. 

3. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Nachweis des entstandenen Defizits. 

4. Pro Veranstaltung wird eine maximale Defizitabdeckung von 2.000,00 Euro 

gewährt, Personalkosten dürfen dabei nicht angerechnet werden. 

 

Begründung  
In Barsinghausen bemühen sich derzeit viele kommerzielle und einige gemeinnützige 
Kulturtreibende darum, ein vielfältiges und ansprechendes Kulturmusikprogramm 
vorzuhalten. Die Förderung der gemeinnützigen Kulturarbeit verdient eine 
angemessene Unterstützung aus öffentlichen Geldern. 
Maßgeblich der Verein Calenberger Cultour & Co e. V., allestheater und das 
Kulturzentrum Barsinghausen haben sich in den vergangenen Jahren darum bemüht, 
ein abwechslungsreiches Musikangebot vorzuhalten. 
Da diese Arbeit von allestheater zum Ende des Jahres 2009 eingestellt wird, muss 
ein angemessener Weg gefunden werden, die gute Arbeit von Karl Kasch und Karl-
Heinz Schwikowski fortzusetzen. Speziell Calenberger Cultour & Co e. V. als auch 
das Kulturzentrum Barsinghausen haben die Möglichkeit, an die bisherigen 
Musikprogramme anzuknüpfen. Daher erscheint es sinnvoll, nicht einer Einrichtung 
die alleinigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, sondern nach Darlegung eines 
Defizits einen Ausgleich aus der genannten Haushaltsstelle zu gewähren. 
 
Gez. K. Beckmann 


